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1 VORBEMERKUNG 

Im Februar 2025 wurde AU Consult GmbH (AUC) beauftragt, im Rahmen einer Gebühren-
kalkulation die Abfallgebühren in der Verwaltungsgemeinschaft Glonn für die einzelnen Ge-
meinden neu zu kalkulieren. Der Kalkulationszeitraum wurde für folgenden Zeitraum festge-
legt: 01.01.2026 bis 31.12.2028.  

Die rechtlichen Grundlagen sowie die Daten aller Gemeinden sind dem Bericht zur Gebüh-
renkalkulation zu entnehmen. Es wurde für jede Gemeinde eine einzelne Kalkulation ange-
setzt.  

Dieser Kurzbericht für die Gemeinde Oberpframmern stellt lediglich die wesentlich Eckdaten 
der Gemeinde Oberpframmern dar. 

 

2 BISHERIGE GEBÜHREN 

Bisher galten in der Gemeinde Oberpframmern folgende Gebühren: 
 

[€ pro Jahr] 80 l 120 l 240 l 1.100 l 

Restabfall (Eigenkompostierer) 186,- 282,- 558,- 2.562,- 

Restabfall mit Biotonne 222,- 336,- 648,- 3.012,- 

Restabfall (Teilkompostierer) 204,- 306,- - - 
 
 

3 AUSGABEN UND EINNAHMEN 

Der Gebührenbedarf setzt sich aus den Ausgaben und den Einnahmen zusammen. Außer-
dem wurde aus dem vorangegangenen Zeitraum eine Unterdeckung (Defizit) ermittelt, wel-
che in die Gebührenberechnung einfließt und vollständig ausgeglichen wird. Nachfolgend 
sind die Ausgaben und Einnahmen sowie die zuzuführende Unterdeckung dargestellt.  

 
Summe aller Ausgaben 
[€ pro Jahr ] 2026 2027 2028 

Summe aller Ausgaben 328.300 330.30 332.300 

Davon direkte Bioabfallkosten 65.271 65.684 66.097 

Summe aller Einnahmen 10.300 10.300 10.300 
Zuführung (Ausgleich der Unterdeckung) 26.500 26.500 26.500 

Für die neue Kalkulation wurden deutlich steigende Kosten in der Position „Müllabfuhr durch 
Privatunternehmen“ (6361) sowie in der „Entsorgungsumlage“ (6720) berücksichtigt.  



VGem Glonn – Gebührenkalkulation 
Kurzbericht Oberpframmern 

Seite 3 
 

P:\GL02\Bearbeitung\201016_Kurzbericht_Gebührenkalkulation-Oberpframmern.docx 

Die Berechnung der Bioabfallkosten setzt sich aus den Kosten für die Müllabfuhr der Bioab-
fallbehälter sowie der Kosten für die Entsorgung des Bioabfalls zusammen. Die Kosten für 
die Abfuhr der Bioabfallbehälter wurde anteilig auf Basis der Behälterzahlen berechnet. Für 
die Entsorgungskosten wurden 180 € pro Tonne Bioabfall (aus Gebührenbericht des Land-
kreises) angesetzt und je Gemeinde die geschätzte Bioabfallmenge herangezogen.  

 

4 GEBÜHRENBEDARF 

Gemäß Art. 8 KAG sind Gebühren so zu bemessen, dass im Kalkulationszeitraum die Ge-
bühren die anfallenden Kosten decken, aber nicht überschreiten. 

Nachfolgend ist der Gebührenbedarf dargestellt: 
 [€] 

Gebührenbedarf gesamt 1.039.500 

Mittlerer Gebührenbedarf pro Jahr 346.500 

Davon für Behältergebühr Restabfall 324.605 
Davon für Aufschlag Nutzung Biotonne  21.895 

 

Der Gebührenbedarf wird auf die Behältergebühr für Restabfall (Eigenkompostierer) sowie 
anteilig (ein Drittel der direkten Bioabfallkosten) auf den Aufschlag für Nutzung eine Bioab-
falltonne verteilt.  

 

5 ERMITTLUNG DER GEBÜHRENBSÄTZE 

Im Kalkulationszeitraum 2026 bis 2028 werden die Gebührenmaßstäbe des vorherigen Zeit-
raums weitergeführt.  

• Behältergebühr Restabfall (Eigenkompostierer) 
Die Behältergebühr wird linear zu Anzahl und Volumen der genutzten Restabfallbehäl-
ter erhoben. 

• Behältergebühr Bioabfall als Aufschlag auf Behältergebühr Restabfall 
Die Behältergebühr wird linear zu Anzahl und Volumen der genutzten Bioabfallbehälter 
erhoben. 

In der Gemeinde Oberpframmern gibt es die Möglichkeit eine reduzierte Gebühr zu bezah-
len, wenn eine  Teilkompostierung stattfindet. Für die Gebühr wird der berechnete Auf-
schlag bei Nutzung einer Biotonne herangezogen und halbiert. 
 

Unter Berücksichtigung des Gebührenbedarfs (vgl. Ziff. 4) ergeben sich nachfolgende Ge-
bühren für die Restabfallbehälter. Diese wurden auf ganze Euro-Beträge kaufmännisch 
gerundet: 
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[€ pro Jahr] 80 l 120 l 240 l 1.100 l 

Behältergebühr Restabfall 
(Eigenkompostierer) 310,- 465,- 930,- 4.262,- 

Gebühr für Restabfallbehälter mit  
Nutzung einer Biotonne 345,- 517,- 1.035,- 4.742,- 

Behältergebühr Restabfall 
(Teilkompostierer) 327,- 491,- 

 

In der Gemeinde Oberpframmern sind die Gebühren gegenüber dem letzten Kalkulations-
zeitraum deutlich angestiegen, wofür im Wesentlichen folgende Gründe anzuführen sind: 

Die Entsorgungsumlage, die an den Landkreis zu entrichten ist, wurde 2024 neu kalkuliert 
und stieg von 254 € auf 524 € pro Tonne Hausmüll.  

Außerdem zeichnen sich steigende Preise bei Abfuhrverträgen, durch Preisanpassungen 
innerhalb bestehender Verträge oder aufgrund Neuausschreibungen ab. In der Gemeinde 
Oberpframmern stieg die Position von 2023 auf 2024 um rund 44 % sodass dadurch hö-
here Ansätze für die Kalkulation vorgenommen wurden.  

Des Weiteren ist im letzten Kalkulationszeitraum ein Defizit von etwa 77.300 € aufgelau-
fen, welches bei der neuen Kalkulation ausgeglichen wurde.  

 

 

Augsburg, 16.10.2025 

 

AU Consult GmbH 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Sabine Kögl    Sabrina Deger, MBA 


	1 Vorbemerkung
	2 Bisherige Gebühren
	3 ausgaben und einnahmen
	4 Gebührenbedarf
	5 Ermittlung der Gebührenbsätze

